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Betriebliche Personalanpassungen

Strukturwandel
aus Sozialkassen
Die Bundesrepublik hat im industriellen Strukturwandel Personalabbau im großen Stil

erlebt. Dabei haben die Betriebs- und Sozialpartner den Sozialstaat intensiv für die

Bewältigung von betrieblichem Personalabbau und wirtschaftlichen Strukturproblemen

genutzt. Alle haben mitgewirkt und davon profitiert. Schon länger ist das System aus

den Fugen geraten.

Von Christine Trampusch
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c Der Skandal um die gefälschten

Vermittlungsstatistiken der Bundes-

anstalt für Arbeit hat Kritik am Wir-

ken der Sozialpartner in der Arbeits-

marktpolitik laut werden lassen. Die

Kritik gilt vor allem der Höhe der So-

zialversicherungsbeiträge und dem

Umfang der arbeitsmarktpolitischen

Leistungen. Die hohen Sozialabgaben

wirken beschäftigungshemmend und

tragen zur Arbeitslosigkeit bei. Diese

lässt wiederum die Beitragssätze noch

weiter ansteigen. Ein Konsens zwi-

schen Staat und Verbänden über die

notwendige Strukturreform des Mo-

dells Deutschland scheint momentan

jedoch in weite Ferne gerückt. 

Doch was ist dran an dem Vor-

wurf, die Sozialpartner trügen für

den desolaten fiskalischen Zustand

des Wohlfahrtsstaates einen erheb-

lichen Teil der Verantwortung? Un-

ser Sozialversicherungssystem ist ent-

standen, um die Risiken der Indus-

trialisierung und des Marktes für den

einzelnen Arbeiter zu kompensieren.

Als Reichskanzler Bismarck gegen

Ende des 19. Jahrhunderts eine ge-

setzliche Renten-, Kranken- und Un-

fallsversicherung gründete,  hatte er

zudem im Auge, einer Radikalisie-

rung der Arbeiterbewegung zuvorzu-

kommen. Im Jahr 1927 wurde schließ-

lich auch die Arbeitslosenversiche-

rung eingerichtet. Nach dem Zwei-

ten Weltkrieg entwickelte sich zwi-

schen den Sozialpartnern und den

politischen Parteien ein wohlfahrts-

staatlicher Konsens, die sozialstaat-

lichen Leistungen weiter auszubau-

en. In der Bundesrepublik gibt es heu-

te zahlreiche arbeitsmarkt- und ren-

tenpolitische Maßnahmen und Leis-

tungen, die durch die Sozialbeiträge

finanziert werden.
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Stahl- und Montanindustrie

als Modellfabrik 

Für die Bewältigung von wirtschaft-

lichen Strukturproblemen in der Bun-

desrepublik standen zwei Mittel zur

Wahl: die Frühverrentung und die

Maßnahmen der Arbeitsmarktpoli-

tik. Ein wesentlicher Faktor für die-

sen Politikpfad war, dass die Arbeit-

nehmervertreter zunächst in der Mon-

tanindustrie und ab 1972 für die ge-

samte Privatwirtschaft umfangreiche

Mitbestimmungsrechte durchsetzen

konnten. Im Gegensatz zu anglo-

amerikanischen Ländern verfügt die

Bundesrepublik über eine Reihe von

gesetzlichen Regelungen, die Perso-

nalabbau, sprich: betriebliche Perso-

nalanpassungen zum Gegenstand kol-

lektiver Vereinbarungen machen. 

Wirtschaftliche und betriebliche

Strukturprobleme sollen sozialver-

träglich bewältigt werden. Manage-

ment und betriebliche Arbeitneh-

mervertreter bemühen sich gemein-

sam um einen Interessenausgleich. Es

wird geprüft, inwieweit durch ar-

beitsmarkt- und sozialpolitische Maß-

nahmen die negativen Folgen eines

Personalabbaus für die betroffenen

Arbeitnehmer abgemildert werden

können.

Um sozialverträglich zu reagieren,

stehen den Betriebsparteien zum ei-

nen Instrumente der Arbeitszeitge-

staltung, wie Kurzarbeit, und zum

anderen personelle Maßnahmen zur

Verfügung. Zu Letzterem zählen die

Frühverrentung, die berufliche Wei-

terbildung sowie der Transfer in eine

Beschäftigungsgesellschaft. Diese

Punkte werden zwischen Betriebsrat

und Unternehmen oftmals in Kom-

bination mit Sozialplänen vereinbart;

sie enthalten Regelungen zu Abfin-

dungszahlungen, über die Sicherung

von betrieblichen Sozialleistungen

oder zur Kostenübernahme, wenn

sich der Arbeitnehmer auf Arbeitssu-

che begibt.  

Die Idee des Sozialplans entstand

in der Stahlindustrie bzw. der mon-

tanmitbestimmten Industrie. Frei-

willig vereinbarte Sozialplanregel-

ungen während der Zechenstillle-

gungen in den 60er Jahren gaben

den Anstoß, den Sozialplan 1972 in

das Betriebsverfassungsgesetz aufzu-

nehmen und zum Bestandteil der er-

zwingbaren Mitbestimmung zu ma-

chen. Allein in der westdeutschen

Stahlindustrie wurden 177 000 Ar-

beitnehmer zwischen 1975 und

1996 nach einem Sozialplan frühzei-

tig verrentet (Geisler 1997). Nach ei-

ner Studie des DIW betrugen die Ko-

sten für betriebliche Sozialpläne im

Jahr 1994 im Durchschnitt 20 000

Mark pro Kopf, wobei jedoch bei ei-

nigen Großunternehmen auch Beträ-

ge in vier- bis achtfacher Höhe ge-

zahlt wurden (Hemmer 1997).

Zunächst verbreiteten sich die

arbeitsmarkt- und rentenpolitischen

Maßnahmen für betriebliche Perso-

nalanpassungen nur in bestimmten

Krisenbranchen. So wurden Ende der

50er Jahre auf Betreiben der Bauge-

werkschaft Sonderleistungen für die

Bauwirtschaft in den Leistungskata-

log der Arbeitsverwaltung aufge-

nommen. Der Krise im Steinkohle-

bergbau. Mitte der 60er Jahre wurde

dann durch eine Ausweitung der

Höchstbezugsdauer von Arbeitslo-

sen- und Kurzarbeitergeld begegnet.

Zehn Jahre später diente das Kurzar-

beitergeld schließlich der Bewälti-

gung von Strukturkrisen in Maschi-

nenbau, Elektrotechnik und Stahlin-

dustrie. 

Strukturprobleme

bestimmten, wer „alt“ ist  

Arbeitslosigkeit wurde – neben der

Erwerbsunfähigkeitsrente – zum

wichtigsten Frühverrentungsmotor.

Man koppelte den Rentenbezug an

eine vorhergehende Arbeitslosigkeit.

Eine Studie von Edmund Hemmer

(1997) weist darauf hin, dass dadurch

durchaus Anreize geschaffen wurden,

Arbeitslosigkeit – also den Bezug von

Arbeitslosengeld – bewusst herbei-

zuführen, um so mit dem 60. Le-

bensjahr den Rentenbezug zu ermög-

lichen. Die Strukturprobleme be-

stimmten, wer als „alt“ galt. 

Es entstanden Generationen von

„Sozialplanarbeitslosen“, deren Früh-

verrentungsbiographie bereits mit

50 Jahren begann – das war in der

Montanindustrie weit verbreitet. Ei-

ne empirische Studie von Rainer Ge-

orge (2000) zur Frühverrentungs-

praxis im verarbeitenden Gewerbe

hat gezeigt, dass Unternehmen älte-

ren Arbeitnehmern Auflösungsange-

bote oftmals bereits mit dem 55. Le-

bensjahr unterbreitet haben. Arbeits-

marktpartner und Staat arbeiteten

Hand in Hand. So wurde diese Ent-

wicklung dadurch vorangetrieben,

dass Mitte der 80er Jahre die Be-

zugsdauer des Arbeitslosengeldes für

ältere Arbeitnehmer verlängert wur-

de – eine Rechtsänderung, die so-

wohl die CDU/CSU als auch die SPD

befürwortet haben. 

Beschränkte sich die arbeitsmarkt-

und rentenpolitische Bewältigung von

wirtschaftlichen Strukturproblemen

in der alten Bundesrepublik auf rela-

tiv kleine regionale Räume, so ver-

vielfachte sich mit der deutschen

Wiedervereinigung der Einsatz von

Weiterbildung, Frühverrentung, Ar- ➔
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beitsmarktbeschaffungsmaßnahmen,

von Beschäftigungsgesellschaften und

Kurzarbeit. 

Die Sanierung und Restrukturie-

rung der ostdeutschen Volkswirt-

schaft wurde weitgehend über Sozi-

albeiträge finanziert und bewahrte

so die damalige Bundesregierung vor

unpopulären Steuererhöhungen. Bei

der deutschen Wiedervereinigung grif-

fen Management und Betriebsräte

auf das Instrumentarium zurück, das

sie bereits in der alten Bundesrepu-

blik angewandt hatten. Das zunächst

für den Chemiebereich und später

auch für die Metallwirtschaft wichti-

ge Instrument der ABS-Gesellschaf-

ten ging auf das Konzept der Be-

schäftigungsgesellschaften zurück,

das die IG Metall in den 80er Jahren

entwickelt hatte. Für die Sozialpart-

ner bedeutsam war die Selbst-

verwaltung der Arbeitsämter, denn

die paritätisch besetzten Verwal-

tungsausschüsse der Arbeitsämter

entschieden über den Einsatz der Ar-

beitsbeschaffungsmaßnahmen. 

Bündnisse für Arbeit über-

nehmen Verantwortung  

Doch verschärften sich die Finanz-

probleme der Bundesanstalt für Ar-

beit und der Rentenversicherung seit

Mitte der 90er Jahre erheblich. Es

folgte eine Reihe von Reformen, die

versuchten, die Frühverrentungspo-

litik zu Lasten der Beitragszahler

einzuschränken. In der Rentenversi-

cherung wurde die Altersgrenze er-

höht. Die Altersteilzeitreformen und

die Rentenreform Riesters versuchen,

die Kosten der Personalabbauwellen

auch auf die Schultern der Tarifpart-

ner zu verteilen. In den Tarifverträ-

gen zur Altersteilzeit und zur Alters-

vorsorge sollen sich diese durch Ent-

geltumwandlung und durch in den

Tarifverträgen festgelegten Arbeitge-

berzuzahlungen in Zukunft verstärkt

an der Finanzierung der Rente betei-

ligen.

Auch in der Zielrichtung der ar-

beitsmarktpolitischen Maßnahmen

zeichnet sich ein Wandel ab. Statt

Abgang in den vorzeitigen Renten-

bezug, sollen die betroffenen älteren

Arbeitnehmer in eine andere Beschäf-

tigung vermittelt werden. So sollen

die von der Arbeitsverwaltung geför-

derten Transfersozialpläne dazu bei-

tragen, dass betriebliche Sozialpläne

weniger als Vereinbarungen zum vor-

zeitigen Ausscheiden als zur Qualifi-

zierung und Wiedervermittlung der

Arbeitnehmer eingesetzt werden. Statt

Abfindungen soll die Einrichtung von

Transfer- und Beschäftigungsgesell-

schaften gefördert werden. 

Seit Mitte der 90er Jahre gehören

zudem auch betriebliche Bündnisse

für Arbeit, also zwischen Manage-

ment und Betriebsrat geschlossene

Betriebsvereinbarungen, zur betrieb-

lichen Praxis der Bewältigung von

Beschäftigungsproblemen. Diese ver-

suchen durch die Verkürzung oder

Flexibilisierung der Arbeitszeit oder

durch die Reduktion des Einkom-

mens Beschäftigungsverhältnisse zu

sichern. Auch die Verbreitung von

Arbeitszeitkonten, die, insbesondere

wenn sie als Langzeitkonten geführt

werden, für betriebliche Personalan-

passungen genutzt werden können,

nahm in den 90er Jahren zu. 

Damit ist in der Tat die Politik,

mit denen die Betriebspartner wirt-

schaftlichen Strukturproblemen be-

gegnen, differenzierter geworden. Zu-

nehmend kommen genuin betriebli-

che und tarifliche Regelungen bei

der Bewältigung betrieblicher Be-

schäftigungsprobleme zum Tragen –

dies geschieht durch Härtefall- und

Öffnungsklauseln in den Tarifverträ-

gen, durch betriebliche Standortsiche-

rungsabkommen, Altersteilzeit und

Arbeitszeitkonten. Doch immer noch

haben das vorzeitige Ausscheiden

(Altersteilzeit) und Kurzarbeit einen

hohen Stellenwert. 

Kosten des sozialverträg-

lichen Strukturwandels 

Auch wenn gesamtfiskalische Kos-

tenrechnungen über die sozialpoliti-

sche Bewältigung von wirtschaftli-

chen Strukturkrisen bisher nicht vor-

liegen, werden doch in der öffent-

lichen Debatte immer wieder Zahlen

genannt. Das vom Bundeskanzler-

amt Ende Dezember 2002 lancierte

„Strategiepapier“, das drastische Ein-

➔➔
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schnitte im Sozialsystem forderte,

bezifferte die jährlichen Ausgaben für

aktive Arbeitsmarktpolitik, Arbeits-

losengeld, Arbeitslosenhilfe und ar-

beitsmarktpolitisch motivierte Früh-

verrentung mit 75 Milliarden Euro.

Zum Vergleich: Die Ausgaben des

Bundes für Investitionen betrugen

2001 mit 23,9 Milliarden Euro gera-

de mal ein Drittel. 

Mitte der 90er Jahre, als im Rah-

men des Bündnisses für Arbeit in den

Gesprächen zwischen der Bundesre-

gierung, den Gewerkschaften und den

Arbeitgeberverbänden die Reform

der Frühverrentung zum Topthema

wurde, erklärte der damalige Bun-

desarbeitsminister Norbert Blüm:

100 000 Frührentner würden die

Rentenkasse jährlich mit 12,7 Milli-

arden Mark und die Bundesanstalt

für Arbeit mit 9,2 Milliarden Mark

belasten.

Die Lastenverteilung zwischen

dem Betrieb und den Sozialkassen, so

Blüm später, würde acht zu 92 Pro-

zent betragen. Somit sind die Haupt-

kostenträger für den Strukturwandel

von Unternehmen und Wirtschaft

die Bundesanstalt für Arbeit, die

Rentenversicherung sowie seit den

90er Jahren auch zunehmend der

Bundeshaushalt, nachdem der Finan-

zierungsanteil des Bundes an den Ren-

ten- und Arbeitsförderungsausgaben

gestiegen ist. Die arbeitsmarkt- und

rentenpolitische Bewältigung von be-

trieblichen Strukturproblemen ist al-

so teuer. 

Wer zieht den Nutzen aus diesem

System? Die Betriebs- und Tarifpart-

ner sowie der Staat profitieren glei-

chermaßen von der sozialpolitischen

Bewältigung von wirtschaftlichen

Strukturproblemen. Weil der Sozial-

staat den Tarifparteien überschüssi-

ge Arbeitskräfte, die auf das Lohnni-

veau drücken, durch Frühverrentung

und Kurzarbeit abnimmt, konnten

diese ihre Tarif- und Lohnpolitik in

gewissem Umfang von Beschäfti-

gungs- und Strukturkrisen abkop-

peln. Vor allem die IG Metall und

die ÖTV (ver.di) beschränkten sich

in ihrer Tarifpolitik auf die klassi-

schen Themen wie Entgelt und Wo-

chenarbeitszeit. 

Nur die Tarifparteien

können umsteuern 

Im Gegensatz zu Gewerkschaften in

anderen Ländern, wie in den Nieder-

landen, übertrugen die deutschen

Gewerkschaften die Finanzierungs-

verantwortung für Ersatz- und Auf-

fangleistungen für  Beschäftigte, die

von Rationalisierungsmaßnahmen be-

troffen waren, bis Mitte der 90er

Jahre nahezu vollständig dem Sozial-

staat. Erst in letzter Zeit gibt es Be-

mühungen, zu tarifpolitischen Bran-

chenlösungen (Altersteilzeit, Alters-

vorsorge) zu gelangen. Die Entlas-

tungswirkung für den Bund besteht

darin, dass er Steuermittel für staat-

liche Beschäftigungs- und Konjunk-

turprogramme einspart. Zudem spart

er umso mehr Mittel in der Finanzie-

rung der Arbeitslosenhilfe ein, je mehr

und je länger Arbeitslosen- oder Kur-

zarbeitergeld bezogen wird.

Fazit: Wenn Betriebsräte und Un-

ternehmen Personalanpassungen vor-

nehmen (müssen) und dabei Sozial-

pläne entwerfen, steht die Nutzbar-

machung von Maßnahmen der Bun-

desanstalt für Arbeit an oberster

Stelle der Checkliste. Die Kosten der

betrieblichen Personalanpassung wur-

den zu einem großen Teil in die Sozi-

alversicherung externalisiert, sprich:

ihr aufgebürdet. Zwischen 1990 und

1998 sind die Beitragssätze zur Sozi-

alversicherung von 35,5 Prozent auf

42 Prozent gestiegen. In der Bewälti-

gung von wirtschaftlichen Struktur-

problemen haben sich in der Bun-

desrepublik Unternehmen, Betriebs-

räte und Gewerkschaften darauf ver-

ständigt, die Lasten auf Dritte, näm-

lich die Beitragszahler, abzuwälzen. 

Das Problem ist nicht nur, dass

sie das taten. Das Problem ist viel-

mehr, dass auch die politischen Eli-

ten, also Staat und Parteien, diese

Politik trugen und dass die Tarif-

partner in der Tarifpolitik zu wenig

arbeitsmarkt- und sozialpolitische

Verantwortung übernommen haben.

Weil die Tarifautonomie Interventio-

nen der politischen Eliten in die Ta-

rifpolitik verbietet, sind es allein die

Tarifpartner, die dazu beitragen kön-

nen, diesen für die Outsider des Ar-

beitsmarktes verhängnisvollen Pfad

sozialstaatlicher Instrumentalisierung

zu verlassen. Die Regierung wieder-

um sollte durch Kooperationsange-

bote und Anreize dazu beitragen,

dass die deutschen Gewerkschaften

diesen Weg auch gehen können. c
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